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Allgemeine Verkaufs- und Lieferungsbedingungen 
für den Geschäftsverkehr mit Kaufleuten 

 
 
I. Allgemeines 
 

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle unsere - auch zukünftigen - Verträge, Angebote, Lieferungen 
und sonstigen Leistungen. Der Geltung etwaiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Bestellers wird hiermit auch 
für den Fall widersprochen, dass sie uns in einem Bestätigungsschreiben oder auf sonstige Weise übermittelt werden. 

2. Mündliche Nebenabreden, Zusicherungen oder Garantieerklärungen, der Ausschluss, Änderungen oder Ergänzungen 
dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestä-
tigung. Dies gilt auch für die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses. 

3. Es gelten die Incoterms in der jeweils bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, soweit diese Allgemeinen Verkaufs 
und Lieferungsbedingungen keine abweichenden Regelungen enthalten. 

 
 
II. Angebot und Vertragsschluss 
 

1. Ein Vertrag kommt – mangels besonderer Vereinbarung – mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Lieferers zu-
stande. 

2. An Mustern, Kostenvoranschlägen, Zeichnungen u. ä. Informationen körperlicher und unkörperlicher Art – auch in 
elektronischer Form – Eigentums- und Urheberrechte behält sich der Lieferant das Eigentums- und Urheberrecht vor; 
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Lieferer verpflichtet sich, vom Besteller als vertraulich be-
zeichnete Informationen und Unterlagen nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. 

 
III. Lieferung, Leistung 
 

1. Unsere Leistungsverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung. 

2. Der Besteller ist zur Annahme von Teilleistungen verpflichtet, sofern dies nicht im Einzelfall für ihn unzumutbar ist. 

3. Konstruktions- und Formänderungen des Liefergegenstandes bleiben dem Lieferer vorbehalten, soweit der Lieferge-
genstand selbst nicht erheblich geändert wird und die Änderungen unter Berücksichtigung der Interessen des Lieferers 
für den Besteller zumutbar sind. 

 
IV. Preise 
 
Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarungen ab Lieferwerk einschließlich Verladung im Werk und ausschließ-
lich Verpackung. Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu. 
Berechnet werden die am Versandtag geltenden Preise des Lieferers. Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet 
und nicht zurückgenommen. Alle Arbeiten, die mit der Aufstellung der Turbine und Turbinenaggregate verbunden sind, 
sind im Preis nicht inbegriffen.  
 
V. Zahlungen, Aufrechnung und Zurückbehaltung 
 

1. Mangels besonderer Vereinbarungen ist die Zahlung ohne Abzug frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten, und zwar:  
1/3 Anzahlung nach Eingang der Auftragsbestätigung, 
1/3 sobald dem Besteller mitgeteilt wird, dass die Hauptteile, - Turbine, Getriebe, Generator, Schaltschränke -, ver-
sandbereit sind, der Restbetrag innerhalb eines weiteren Monats. 

2. Ein etwaiges gesetzliches Aufrechnungsrecht steht dem Besteller nur in Ansehung unbestrittener, rechtskräftig festge-
stellter oder entscheidungsreifer Forderungen zu. Ein etwaiges gesetzliches Zurückbehaltungs- oder Leistungsverwei-
gerungsrecht, beispielsweise wegen Mängel der Sache, steht dem Besteller nur in Ansehung solcher unbestrittener, 
rechtskräftig festgestellter oder entscheidungsreifer Forderungen zu, die aus demselben Vertragsverhältnis mit uns 
stammen. 

3. Kommt der Besteller mit Zahlungen – bei Vereinbarung von Teilzahlungen mit einer Rate – in Verzug, so werden die 
noch ausstehenden Teilzahlungen sofort fällig. Die Fälligkeit der Restschuld tritt auch ein, soweit Wechsel mit späterer 
Fälligkeit laufen. 

4. Der Besteller erklärt sich mit der Verrechnung seiner Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferer ein-
verstanden. Sämtliche Voraussetzungen sind nach dem Zeitpunkt der Entstehung, nicht der Fälligkeit der Forderungen 
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zu beurteilen. Sind Forderungen verschieden fällig, wird mit Wertstellung abgerechnet. Die Aufrechnungsvereinbarung 
erstreckt sich bei Kontokorrentverhältnissen auf den Saldo. 

5. Zahlungen haben innerhalb von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen, soweit nichts anderes 
vereinbart wurde. Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen kommt es auf den Zeitpunkt des Geldeingangs bei uns bzw. 
der vorbehaltlosen Gutschrift auf unserem Konto an.  

6. Wir sind nicht verpflichtet, eine Zahlung durch Scheck oder Wechsel zu akzeptieren; in jedem Fall erfolgt die Hingabe 
von Schecks und Wechseln lediglich erfüllungshalber. Die Hingabe führt nicht zu einer Stundung unserer Forderung. 
Die mit der Verwertung eines Schecks oder Wechsels verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Erfolgt 
die Zahlung des Kaufpreises mit Zahlungsmitteln, die sich der Besteller durch Diskontierung eines Akzeptantenwech-
sels beschafft hat, so erlischt der Kaufpreisanspruch erst mit Einlösung des Wechsels durch den Besteller.  

7. Stehen mehrere Forderungen gegen den Besteller offen und reicht eine Zahlung des Bestellers nicht zur Tilgung sämt-
licher Forderungen aus, so erfolgt die Tilgung nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 366 Abs.2 Bürgerliches Gesetz-
buch), selbst wenn der Besteller ausdrücklich auf eine bestimmte Forderung gezahlt hat. 

 
VI. Lieferzeit 
 

1. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller 
zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk des Lieferers verlassen hat 
oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 

3. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik, 
Aussperrung und höherer Gewalt sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse sowie bei Eintritt sonstiger von 
uns nicht zu vertretende Umstände, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung 
des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferanten eintre-
ten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits 
vorliegenden Verzuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse wird der Lieferer in wichtigen Fällen dem 
Besteller baldmöglichst mitteilen. 

4. Kommt der Lieferer in Lieferverzug und erwächst dem Besteller hierdurch ein Schaden, so ist der Besteller berechtigt, 
eine Verzugsentschädigung zu fordern. Sie beträgt für jede volle Woche der Verspätung 0,5 %, im ganzen aber höchs-
tens 5 % vom Werte desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, das infolge des Verzugs nicht rechtzeitig oder nicht ver-
tragsgemäß benutzt werden kann. Dem Lieferer bleibt das Recht vorbehalten, dem Besteller nachzuweisen, dass als 
Folge des Verzugs ein niedrigerer Schaden eingetreten ist. Weitergehende Ansprüche des Bestellers auf Schadens-
ersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Besteller nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen nur dann 
geltend machen, wenn er den Schaden nachweist und der Schaden entweder auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters , leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen des 
Lieferers beruht, oder es sich bei dem Schaden um einen Personenschaden handelt; beruht der Schaden auf einer 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines sonstigen Erfüllungsgehilfen des Lieferers und handelt es sich bei dem Scha-
den nicht um einen Personenschaden, so ist jeglicher weitergehende Anspruch auf Schadensersatz wegen Verzöge-
rung der Leistung beschränkt auf solche Schäden, die für den Lieferer bei Vertragsabschluss nach Art und Umfang 
voraussehbar waren. Die vorstehenden Regelungen dieses Absatzes 4 finden keine Anwendung auf den gesetzlichen 
Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht rechtzeitig erbrachter Leistung. Für diesen Schadenser-
satzanspruch gilt vielmehr folgende Haftungsregelung: Für Schäden, die auf grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertre-
ter oder leitender Angestellter des Lieferers oder auf Vorsatz beruhen, sowie für Personenschäden haftet der Lieferer 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. In den übrigen Fällen ist die Haftung des Lieferers beschränkt auf 
solche Schäden, die für den Lieferer bei Vertragsabschluss nach Art und Umfang voraussehbar waren. 

5. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des Lieferers jedoch min-
destens 0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden Monat berechnet. 

6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus. 
 
VII. Gefahrübergang und Entgegennahme 
 

1. Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferteile auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn 
Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z. B. die Versendungskosten oder Anfuhr und Auf-
stellung übernommen hat. 

2. Auf Wunsch des Bestellers wird auf seine Kosten die Sendung durch den Lieferer gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-
, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert. 
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3. Verzögert sich oder unterbleibt der Versand bzw. die Abnahme, geht die Gefahr vom Tage der Meldung der Versand 
bzw. Abnahmebereitschaft auf den Besteller über, es sei denn, die Verzögerung oder das Unterbleiben beruht auf 
Umständen, die durch den Lieferer zu vertreten sind.  

4. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der 
Rechte aus Abschnitt IX. entgegenzunehmen. 

5. Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Besteller zumutbar ist. 
 
VIII. Eigentumsvorbehalt 
 

1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand vor, bis sämtliche Forderungen des Lieferers gegen 
den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig 
oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderun-
gen des Lieferers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Bei 
vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme des 
Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Alle Kosten der Wieder-
inbesitznahme trägt der Besteller. Die Zurücknahme sowie die Pfändung des Gegenstandes durch den Lieferer stellen 
nur dann einen Rücktritt vom Vertrag dar, wenn der Lieferer dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Bei Pfändungen oder 
sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und alle notwen-
digen Aufklärungen zu geben. Der Besteller darf den Liefergegenstand nicht verpfänden oder zur Sicherheit übereig-
nen. 

2. Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Besteller eine wechselmäßige Haftung des 
Lieferers begründet, so erlöschen der Eigentumsvorbehalt einschließlich seiner vereinbarten Sonderformen und sons-
tige zur Zahlungssicherung vereinbarte Sicherheiten nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Besteller als Bezo-
genen. 

3. Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt jedoch 
dem Lieferer bereits jetzt alle Forderungen mit sämtlichen Nebenrechten ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
den Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbei-
tung weiterverkauft wird. Veräußert der Besteller die Vorbehaltsware zusammen mit anderer, nicht von uns gelieferter 
Ware, so gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Rechnungsendbetrages, der sich aus der Weiterveräuße-
rung der Vorbehaltsware ergibt. Bei der Veräußerung von Ware, die gem. Ziffer VIII. 4. oder den gesetzlichen Vor-
schriften über die Verbindung, Vermischung und Vermengung von Sachen in unserem Miteigentum steht, gilt die Ab-
tretung der Forderung in Höhe unseres Miteigentumsanteils. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch 
nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unbe-
rührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungs-
verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Lieferer kann verlangen, dass der Besteller ihm die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. Wird der Liefergegenstand zusammen mit anderen 
Waren, die dem Lieferer nicht gehören, weiterverkauft, so gilt die Forderung des Bestellers gegen den Abnehmer in 
Höhe des zwischen Lieferer und Besteller vereinbarten Lieferpreises als abgetreten. 

4. Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware erfolgt stets für uns als Hersteller i.S.v. § 950 Bürgerliches Gesetz-
buch, ohne dass hieraus eine Verbindlichkeit für uns erwächst. Bei Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware 
mit anderen, nicht von uns gelieferten Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des auf 
die Vorbehaltsware entfallenden Rechnungsendbetrages zu dem Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten oder 
umgebildeten Waren zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Umbildung.Für den Fall, dass die Vorbehaltsware in der 
Weise mit beweglichen Sachen des Bestellers verbunden, vermischt oder vermengt wird, dass die Sache des Bestel-
lers als Hauptsache anzusehen ist, überträgt der Besteller uns hiermit schon jetzt sein Eigentum an der Gesamtsache 
im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen verbundenen, vermischten bzw. vermengten 
Sachen. Wird Vorbehaltsware mit beweglichen Sachen eines Dritten dergestalt verbunden, vermischt oder vermengt, 
dass die Sache des Dritten als Hauptsache anzusehen ist, so tritt der Besteller schon jetzt den ihm gegen den Dritten 
zustehenden Vergütungsanspruch in dem Betrag an uns ab, der dem auf die Vorbehaltsware entfallenden Rechnungs-
endbetrag entspricht. Die durch Verarbeitung, Umbildung, Verbindung oder Vermischung entstandene Sache (im fol-
genden "neue Sache" genannt) bzw. die uns zustehenden bzw. nach dieser Ziffer VIII. 4. zu übertragenden (Mit-)Ei-
gentumsrechte an der neuen Sache sowie die gemäß dieser Ziffer VIII. 4. abgetretenen Vergütungsansprüche dienen 
in gleicher Weise der Sicherung unserer Forderungen wie die Vorbehaltsware selbst gem. Ziffer VIII.1.. 

 

5. Nimmt der Besteller Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware in ein mit seinen Abnehmern beste-
hendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten sich ergebenden anerkannten oder Schluss-
saldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an uns ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis einge-
stellten Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entspricht. Ziffer VIII. 3. Sätze 3 und 4 finden 
entsprechende Anwendung. 
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6. Wird Vorbehaltsware mit dem Grundstück eines Dritten dergestalt verbunden, dass sie wesentlicher Bestandteil des 
Grundstücks wird, so tritt der Besteller schon jetzt den ihm gegen den Dritten zustehenden Vergütungsanspruch in 
dem Betrag an den Lieferer ab, der dem Wert der Vorbehaltsware entspricht. 

7. Der Besteller ist ermächtigt, die an uns abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
bzw. neuen Sache einzuziehen. Eine Abtretung der Forderungen aus der Weiterveräußerung an Dritte, auch im Rah-
men eines echten Factoringvertrages, ist dem Besteller nicht gestattet. 

8. Wir können die Ermächtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bzw. neuen Sache gem. Ziffer VIII. 3 . und 
die Ermächtigung zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen gem. Ziffer VIII. 6. bei Zahlungsverzug oder 
Zahlungseinstellung des Bestellers sowie im Fall eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder in sons-
tigen Fällen beträchtigter Kredit- und Vertrauenswürdigkeit des Bestellers widerrufen. Im Falle des Widerrufs der Wei-
terveräußerungs - bzw. Einziehungsermächtigung ist der Besteller verpflichtet, seine Abnehmer von der Forderungs-
abtretung an uns unverzüglich zu unterrichten und uns alle zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu 
überlassen. Außerdem ist er in diesem Falle verpflichtet, etwaige Sicherheiten, die ihm für Abnehmerforderungen zu-
stehen, an uns herauszugeben bzw. zu übertragen. 

9. Der Besteller ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer sonstigen rechtlichen oder tatsächlichen Beeinträchti-
gung oder Gefährdung der Vorbehaltsware oder der für uns bestehenden sonstigen Sicherheiten unverzüglich zu be-
nachrichtigen.  

10. Der Besteller verpflichtet sich, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln; sofern Wartungs - und Inspektionsarbeiten 
erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Der Besteller verpflichtet sich, 
die Vorbehaltsware ausreichend gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschäden zum Neuwert zu versichern. Seine 
Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er bereits jetzt an uns ab. 

11. Für den Fall des Zahlungsverzuges oder eines sonstigen nicht nur geringfügigen vertragswidrigen Verhaltens des Be-
stellers sowie für den Fall der Rückgängigmachung des Vertrages erklärt der Besteller bereits jetzt seine Zustimmung 
dazu, dass wir die beim Besteller befindliche Vorbehaltsware bzw. - soweit wir deren alleiniger Eigentümer sind – die 
neue Sache i.S.v. Ziffer VIII. 4. wegnehmen bzw. wegnehmen lassen. In der Wegnahme ist ein Rücktritt vom Vertrag 
nur zu erblicken, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Zur Durchführung dieser Maßnahmen wie auch zu einer allge-
meinen Besichtigung der Vorbehaltsware bzw. neuen Sache hat der Besteller unseren Beauftragten jederzeit Zutritt zu 
gewähren. 

12. Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt. 

 
IX. Anlieferung und Aufstellung 
 

1. Sofern die Aufstellung zu den Verpflichtungen des Lieferers gehört, braucht er mit der Aufstellung erst zu beginnen, 
wenn die Fundamente völlig trocken und abgebunden und alle übrigen Bauarbeiten vollständig fertiggestellt sind, so 
dass die Aufstellung und Inbetriebsetzung erfolgen kann. Bei nicht rechtzeitiger Fertigstellung dieser Arbeiten verlän-
gern sich die für die Aufstellung und Inbetriebsetzung vereinbarten Fristen angemessen. 

2. Die Überführung des Liefergegenstandes von der Werkstätte des Lieferers bis zur Verwendungsstelle erfolgt – wenn 
nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist – auf Kosten und Gefahr des Bestellers. 

3. Übernimmt der Lieferer die Aufstellung oder Inbetriebsetzung, so stellt er das erforderliche Fachpersonal mit dem 
entsprechenden Werkzeug auf Kosten des Bestellers und nach Maßgabe der Bedingungen für die Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für Montagen- und Serviceleistungen. Werkzeuge, Hebezeuge, Gerüste, Einrichtungen, Bau-
stoffe, Schweißgarnituren, Flaschengas für Rohrleitungsarbeiten usw. hat der Besteller auf seine Kosten und Gefahr 
zu liefern, auch einen geeigneten verschließbaren Aufbewahrungsraum für das Werkzeug zu stellen; er haftet für die 
von ihm gestellten Hilfsarbeiter. 

4. Sollte ohne Verschulden des Lieferers eine Verzögerung oder Unterbrechung in der Überführung, in der Aufstellung 
oder Inbetriebsetzung der Maschine, ferner eine Arbeitsbehinderung des Fachpersonals eintreten, so hat der Besteller 
alle durch die Verzögerung, Unterbrechung oder Behinderungen entstandenen Mehrkosten zu tragen. Die Verpflich-
tung zur Einhaltung der vereinbarten Zahlungsfristen wird hierdurch nicht berührt. 

5. Arbeiten und Leistungen, die über den Lieferumfang laut Auftragsbestätigung und Liefervertrag hinausgehen, darf das 
Fachpersonal nur ausführen, wenn seitens des Bestellers ein besonderer Auftrag hierzu gegeben ist und nur gegen 
besondere Berechnung. 

6. Hat der Lieferer auch den Probebetrieb übernommen, so gilt hierfür die normale Arbeitszeit. Wird das Fachpersonal 
mit Rücksicht auf besondere Verhältnisse darüber hinausgehend beschäftigt, so werden die Mehrstunden als Über-
stunden besonders berechnet. 

7. Überstunden dürfen von dem Fachpersonal nur geleistet werden, wenn der Besteller dies ausdrücklich wünscht und 
dem Lieferer und dem Fachpersonal schriftlich bestätigt. 

 
X. Mängelanzeige und Rechte des Bestellers bei Mängeln 
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1. Die bei einer Untersuchung der Ware unverzüglich nach Ablieferung erkennbaren Sachmängel sind dem Lieferer un-
verzüglich, spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Ablieferung der Ware, sonstige Sachmängel unverzüglich, 
spätestens innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Entdeckung, schriftlich anzuzeigen. Für die Rechtzeitigkeit der An-
zeige kommt es auf den Zeitpunkt ihres Zugangs beim Lieferer an. Bei nicht rechtzeitiger Mängelanzeige erlöschen 
jegliche Mängelrechte des Bestellers wegen des betreffenden Mangels. 

2. Die gesetzliche Haftung des Lieferers bei Bestehen von Rechten Dritter, die auf gewerblichem oder anderem geistigen 
Eigentum beruhen („Schutzrechte“), ist beschränkt auf solche Schutzrechte, die in der Bundesrepublik Deutschland 
wirksam bestehen. Soll die Ware nach den Vereinbarungen der Parteien in einen anderen Staat („Drittstaat“) weiter-
verkauft oder in anderer Weise in einem Drittstaat verwendet werden, so steht der Lieferer nach Maßgabe der gesetz-
lichen Bestimmungen auch dafür ein, dass in dem Drittstaat keine Schutzrechte bestehen, die gegen den Besteller 
geltend gemacht werden können. Haben die Parteien keine Vereinbarung über einen Weiterverkauf oder eine Verwen-
dung in einem Drittstaat getroffen, hat aber der Besteller seinen Sitz in einem Drittstaat, so steht der Lieferer nach 
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen dafür ein, dass keine Schutzrechte in der Bundesrepublik Deutschland und 
im Staat des Bestellersitzes bestehen. 

3. Keine Gewähr wird insbesondere dann übernommen, wenn die gelieferte Gas -Turbinen-Anlage nicht ordnungsgemäß 
arbeitet, weil sie unsachgemäß verwendet wird, sie durch Dritte fehlerhaft montiert oder in Betrieb gesetzt wurde, 
natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Be-
triebsmittel oder durch Dritte mangelhaft durchgeführte Instandsetzungsarbeiten Ursache für die Betriebsschwierigkei-
ten sind. 

4. Etwaige Ansprüche des Bestellers wegen eines Mangels sind auf das Recht auf Nacherfüllung beschränkt. Die Nach-
erfüllung erfolgt nach Wahl des Lieferers durch Beseitigung des Mangels oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Besteller nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zurücktreten oder 
den Kaufpreis mindern. 

5. Soweit der Lieferer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen – gleichgültig aus welchem Rechtsgrund ein-
schließlich etwaiger Schadensersatzansprüche aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhand-
lungen und unerlaubter Handlung - wegen eines Mangels zum Schadensersatz verpflichtet ist, ist diese Schadenser-
satzverpflichtung nach Maßgabe der Ziffer XI. beschränkt. 

6. Etwaige Rückgriffsansprüche des Bestellers gem. § 478 Bürgerliches Gesetzbuch bleiben unberührt. Soweit der Lie-
ferer im Rahmen eines solchen Rückgriffs nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zum Schadensersatz ver-
pflichtet ist, ist diese Schadensersatzverpflichtung nach Maßgabe der Ziffer XI. beschränkt. 

7. Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln verjähren in einem Jahr beginnend mit der Ablieferung der Sache. Dies gilt 
nicht (1) bei Vorsatz oder bei arglistigem Verschweigen des Mangels  (2) für Abweichungen von einer vom Lieferer 
übernommenen Beschaffenheitsgarantie sowie (3) bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungs-
weise für ein Bauwerk verwendet worden ist und die die Mangelhaftigkeit des Bauwerks verursacht hat. Die vorge-
nannte einjährige Verjährungsfrist findet auf Schadensersatzansprüche wegen Mängeln auch dann keine Anwendung, 
wenn der Schaden auf grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten beruht oder es 
sich um Personenschäden handelt oder wir aus unerlaubter Handlung haften. Die einjährige Verjährungsfrist für Män-
gelrechte findet auch keine Anwendung auf Mängel, die in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen 
Herausgabe der Sache verlangt werden kann, oder in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, 
bestehen; in diesen Fällen beträgt die Verjährungsfrist vielmehr drei Jahre. Die gesetzlichen Bestimmungen über die 
Verjährung etwaiger Rückgriffsansprüche gem. § 479 Bürgerliches Gesetzbuch sowie über die Verjährungs- und Aus-
schlussfristen nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. 

 
XI. Haftung des Lieferers 
 
Soweit in diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen nicht abweichend geregelt, ist die Haftung des Lie-
ferers wie folgt beschränkt:  

1. Für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter oder leitender Angestellter des Lieferers 
beruhen, sowie für Personenschäden haftet der Lieferer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Im Fall von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einfacher Erfüllungsgehilfen sowie im Fall der leicht fahrlässigen Verletzung we-
sentlicher Vertragspflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks unverzichtbar sind und auf deren strikte Ein-
haltung der Besteller deshalb vertrauen können muss, haftet der Lieferer nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen beschränkt auf solche Schäden, die für den Lieferer bei Vertragsabschluss nach Art und Umfang voraussehbar 
waren. Dies ist im Anbetracht der zwischen den Parteien auszuführenden Geschäfte ein Betrag von€ 50.000,00. Im 
Übrigen sind Ansprüche des Bestellers auf Ersatz unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – gleichgültig aus welchem 
Rechtsgrund einschließlich etwaiger Ersatzansprüche wegen Verletzung vorvertraglicher Pflichten sowie aus unerlaub-
ter Handlung – ausgeschlossen. 

2. Die gesetzliche Haftung wegen des Fehlens einer etwaigen vom Lieferer garantierten Beschaffenheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
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3. Die in dieser Ziffer XI. genannten Haftungsbeschränkungen gelten auch für eine etwaige Haftung der gesetzlichen 
Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Lieferers gegenüber dem Besteller. 
 
XII. Softwarenutzung 
 
Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches Recht eingeräumt, die gelie-
ferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Lie-
fergegenstand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. 
Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang (§§ 69 a ff. UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, 
übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – 
insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Lieferers 
nicht zu verändern. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien bleiben 
beim Lieferer  bzw. beim Softwarelieferanten. Die Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig.  
 
XIII. Teilunwirksamkeit 
 
Ein aufgrund dieser Bedingungen abgeschlossener Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen in sei-
nen übrigen Teilen wirksam.  
 
XIV. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 
Erfüllungsort ist das Lieferwerk. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebende Streitigkeiten ist Bad Homburg. Der Lieferer ist berechtigt, anstelle des Gerichts des vorstehend 
vereinbarten Gerichtsstandes jedes andere, gesetzlich zuständige Gericht anzurufen. Es gilt das Recht der Bundesre-
publik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationa-
len Warenkauf. 
 
HINWEIS 
Daten der Besteller werden von uns EDV-mäßig gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen 
Abwicklung der vertraglichen Beziehungen erforderlich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


